
 

Gemeinde Dahlem 
 

Bebauungsplan Nr. 36 
 

„Markusstraße, Teilbereich 2“ 
 
 
 

1. Änderung 

 
 

(Beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB) 
 
 

 
 

Textliche Festsetzungen 
 

(Anlage mit satzungsmäßiger Bedeutung) 
 

 
 

In Ergänzung der Planzeichnung wird für den räumlichen Geltungsbereich der 1. 

Änderung folgendes festgesetzt: 

Es gelten die bisherigen Rechtsgrundlagen und Textlichen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes Nr. 36 „Markusstraße, Teilbereich 2“ weiter fort, soweit sie nicht durch die 

nachfolgenden Rechtsgrundlagen und Festsetzungen außer Kraft gesetzt, ersetzt, geän-

dert oder ergänzt werden (wiedergegeben in Kursiv-Schrift; Auslassungen markiert durch 

(…) ). 

- Rechtsgrundlagen 

 

Die Rechtsgrundlagen werden umgestellt auf den aktuell gültigen Stand. 

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen und Angaben über die Fundstellen der 

Rechtsgrundlagen: 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634) - in der z.Zt. geltenden Fassung – 

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunut-
zungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786) - in der z.Zt. geltenden Fassung – 

PlanzV Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) - in der 
z.Zt. geltenden Fassung – 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-

gesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) - in der z.Zt. gel-

tenden Fassung – 



 

LNatSchG NRW Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnatur-

schutzgesetz) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes vom 15. No-

vember 2016 (GV. NRW. S. 934) - in der z.Zt. geltenden Fassung – 

BauO NRW 2016 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 2016 (Landesbauord-
nung 2016), geändert durch Gesetz vom 21. Dez. 2017 (GV. NRW S. 
1005) - in der z.Zt. geltenden Fassung – 

LWG NRW Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz) i.d.F. des Art. 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 
559) - in der z.Zt. geltenden Fassung – 

Bezugsquelle für DIN-Normen und VDI-Richtlinien: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Tel.: 
030/2601-0; Fax: 030/2601-1260) 

 
 
 

- Textliche Festsetzungen 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 (gem. BauGB) 

 
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen 

 

1.1.2 Das Maß der baulichen Nutzung in den einzelnen Baugebietsteilen ist der jeweiligen 

Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zu entnehmen. 

 

1.1.4 Die Höhe der baulichen Anlagen wird als Höchstgrenze wie folgt festgesetzt: 
 

1.1.4.1 Die Traufhöhe (TH) beträgt maximal 6,50 m. Sie wird gemessen ab Oberkante 

Fertigfußboden des untersten Vollgeschosses (OKFFuV) bis zum Schnittpunkt der 

Außenfläche des aufgehenden Mauerwerks mit der Außenseite der Dachhaut in der 

Mitte der traufseitigen Gebäudewände, bei gegliederten Wänden in der Mitte des 

höchsten Wandteils. 
 

1.1.4.2 Die Firsthöhe (FH) beträgt maximal 8,50 m. Sie wird gemessen ab Oberkante 
Fertigfußboden des untersten Vollgeschosses (OKFFuV). 
 

1.1.4.4 Ausgenommen von den Ziffern 1.1.4.1 und 1.1.4.2 ist der in der Planzeichnung 

gekennzeichnete „Baugebietsteil 2.A“. Dort wird die zulässige Höhe der baulichen 

Anlagen wie folgt festgesetzt: 

Die Traufhöhe (TH) beträgt maximal 7,00 m. Sie wird gemessen ab Oberkante Fer-

tigfußboden des untersten Vollgeschosses (OKFFuV) bis zum Schnittpunkt der Au-

ßenfläche des aufgehenden Mauerwerks mit der Außenseite der Dachhaut in der 

Mitte der traufseitigen Gebäudewände, bei gegliederten Wänden in der Mitte des 

höchsten Wandteils. 

Die Firsthöhe (FH) beträgt maximal 11,00 m. Sie wird gemessen ab Oberkante Fer-

tigfußboden des untersten Vollgeschosses (OKFFuV). 

 

1.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

 

1.2.1 Es wird offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig, gemäß § 22, Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt. 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15722&vd_back=N559&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15722&vd_back=N559&sg=0&menu=1


 

Hiervon ausgenommen wird der „Baugebietsteil 2.A“; dort wird offene Bauweise (…) 

gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

 

1.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

 

1.3.1 Es sind nicht mehr als zwei Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig (§ 9, Abs. 1, 
Nr. 6 BauGB). 

 Ausgenommen von der Beschränkung der Wohneinheiten je Wohngebäude wird der 

„Baugebietsteil 2.A“. 

 

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 (gemäß § 9, Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 BauO NRW 2016) 

 

2.1 Dachformen und -neigungen 

 

2.1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende Dachformen und Dachnei-

gungen zulässig: 
 

 für Hauptgebäude: 

- Satteldächer und Walmdächer mit einer Dachneigung von 25 bis 45°, 

- Mansarddächer mit einer Dachneigung bis zu 80°, 

- Pultdächer. 

Bei aneinander liegenden Gebäuden ist dieselbe Dachneigung zu wählen. Die Dä-

cher müssen auf beiden Seiten der Firstlinie die gleiche Dachneigung haben, aus-

genommen Pultdächer. 
 

 für Garagen und untergeordnete Nebenanlagen: 

- Dachform frei, Dachneigung von 0 bis 45°. 

 

2.2 Aufschüttungen und Abgrabungen 

 

2.2.1 - 2.2.7 (…)    Die Festsetzungen werden außer Kraft gesetzt. 

 

 

 

Stand: März 2018 

 

 



 

Verfahrensvermerke 
 
 
 
Aufstellungsbeschluss 
 
Der Gemeinderat hat am …............................ gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung 
der Bebauungsplan-Änderung beschlossen. 
Der Beschluss wurde am ................................. ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Dahlem, den .................................. 
 
                                                                           (Siegel) 
 
................................................. 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
 
Der Entwurf der Bebauungsplan-Änderung ist durch Beschluss des Gemeinderates 
vom ......................... zur öffentlichen Auslegung entsprechend § 13 (2) BauGB i.V. 
m. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB beschlossen worden. 
Der Beschluss wurde am ........................... ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Dahlem, den .................................. 
 
                                                                           (Siegel) 
 
....................................................... 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Öffentliche Auslegung 
 
Der Entwurf der Bebauungsplan-Änderung hat entsprechend § 13 (2) BauGB i.V.m. § 3 
(2) u. § 4 (2) BauGB für die Dauer eines Monats in der Zeit vom ............................... bis 
.............................. zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte am .......................... 
. 
 
Dahlem, den .................................. 
 
                                                                           (Siegel) 
 
................................................. 
Bürgermeister 
 
  



 

Satzungsbeschluss 
 
Diese Änderung des Bebauungsplanes  ist nach Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange gemäß § 1 (6 und 7) BauGB vom Gemeinderat gemäß § 10 (1) 
BauGB am .................................. als Satzung beschlossen worden. 
 
Dahlem, den .................................. 
 
                                                                         (Siegel) 
 
....................................................... 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten 
 
Der Beschluss der Bebauungsplan-Änderung sowie der Hinweis, wo diese einge-
sehen werden kann, sind gemäß § 10 (3) BauGB am ............................... ortsüb-
lich bekannt gemacht worden. 
Diese Bebauungsplan-Änderung ist damit in Kraft getreten. 
 
Dahlem, den .................................. 
 
                                                                         (Siegel) 
 
....................................................... 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 


